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Amtlicher Teil 

der Gemeinde Weißendorf 
 
Folgende Satzung wurde im Wege der rechtsaufsichtlichen 
Ersatzvornahme durch das Landratsamt Greiz für die Gemein-
de Weißendorf erlassen und wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht: 
 
Satzung über die Festlegung des Beitragssatzes 

für wiederkehrende Straßenausbaubeiträge 
für die Jahre 2017 und 2018 der Gemeinde 

Weißendorf (Beitragssatzsatzung 2017-2018) 
 

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 sowie 21 der Neubekanntmachung 
Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 28.01.2003 
(GVBl. 02/2003 vom Ausgabetag 06.02.2003, S. 41), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des sechsten Gesetzes zur Änderung 
der Thüringer Kommunalordnung vom 23.03.2021 (GVBl. 
8/2021 vom Ausgabetag 31.03.2021, S. 113) und der §§ 2, 7, 
und 7a der Neubekanntmachung des Thüringer Kommunalab-
gabengesetzes (ThürKAG) vom 19. September 2000 (GVBl. 
10/2000 vom Ausgabetag 28.09.2000, S. 301) in der Fassung 
der zeitgleich am 30.06.2017 in Kraft getretenen Änderungen 
durch das Achte Gesetz zur Änderung des Thüringer Kommu-
nalabgabengesetzes vom 14.06.2017 (GVBl. 7/2017 vom 
Ausgabetag 29.06.2017, S. 149) und das Neunte Gesetz zur 
Änderung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes vom 
14.06.2017 (GVBl. 7/2017 vom Ausgabetag 29.06.2017, S. 
150) erlässt das Landratsamt Greiz als untere staatliche Ver-
waltungsbehörde am 08.11.2021 im Wege der Ersatzvornah-
me für die Gemeinde Weißendorf im Sinne des § 7 Abs. 2 der 
Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die 
öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde Weißendorf vom 
02.11.2015 folgende Beitragssatzsatzung: 
 

§ 1 
Beitragssatz 

 

Der jeweilige Beitragssatz wurde nach Maßgabe der Bestim-
mungen der Satzung über die Erhebung wiederkehrender 
Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde 
Weißendorf und der im jeweiligen Kalenderjahr angefallenen 
tatsächlichen beitragsfähigen Aufwendungen ermittelt und 
beträgt für die Ermittlungseinheit Weißendorf in den folgend 
genannten Zeiträumen: 
 

a) für das Kalenderjahr 2017: 0,631691 €/m² 
 

b) für das Kalenderjahr 2018: 0,049677 €/m² 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 

§ 1 Buchstabe a) tritt am 31.12.2017 in Kraft. 
 

§ 1 Buchstabe b) tritt am 31.12.2018 in Kraft. 
 
Greiz, den 08.11.2021 
 
gez. Christian Richter 
Leiter der Kommunalaufsicht 
 
 

Hinweis nach § 21 Abs. 4 Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO): 
 

Sollte die vorstehende Satzung über die Festlegung des Bei-
tragssatzes für wiederkehrende Straßenausbaubeiträge für die 
Jahre 2017 und 2018 der Gemeinde Weißendorf (Beitrags-
satzsatzung 2017-2018) unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) enthalten oder auf Grund der ThürKO erlassen wor-
den sind, zustande gekommen sein, so ist die Verletzung un-
beachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Be-
kanntmachung gegenüber der  
 

Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes 
- als erfüllende Gemeinde für die Gemeinde Weißendorf - 
Markt 1, 07937 Zeulenroda-Triebes 

 

unter Bezeichnung des Sachverhaltes der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung, Ausferti-
gung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
Wurde eine Verletzung nach Satz 1 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Jahresfrist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen. 
 
Information zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen in 
der Gemeinde Weißendorf 
 

Die Beitragsbescheide für die Ermittlungseinheit Weißendorf 
werden noch im Jahr 2021, voraussichtlich in der 50. Kalen-
derwoche, versandt. 
 

Eigentümer von in Weißendorf gelegenen Grundstücken haben 
die Möglichkeit, sich vorab über die Beiträge sowie deren Be-
rechnungsgrundlagen zu informieren. Auskünfte erhalten Sie 
bei der Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes, Bauamt, Frau 
Haas, Telefon (036628) 48-311. 
 

ENDE  AMTLICHER  TEIL 
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